
Sorge um ein Kind durch 
Bekanntwerden von 

(gewichtigen) Anhaltspunkten: 
Vermutung einer 

Kindeswohlgefährdung

Notfall/Unmittelbare/akute Gefährdung 
Opferschutz und Erste Hilfe,  

Polizei/Rettungsdienst 
Informationen an die Eltern/ 

Sorgeberechtigten, Jugendamt 

Interne Fallberatung im Team/im 4-Augen-Prinzip 
z.B. mit kindesschutzverantwortlicher Lehrkraft  

oder Schulleitung 
Gefärdungseinschätzung, Dokumentation

Verfahren nach §4 KKG

Ggf. Hinzuziehen einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft oder 

spezialisierten Beratung

Gespräch/e mit Erziehungsberechtigten 
und betroffenem Kind

Weitere Informationen erfragen und  
Gefährdungseinschätzung erläutern;  

Kooperationsbereitschaft feststellen (Pro-
blemakzeptanz, Einsicht, Mitwirkungs-

pflicht); ggf. Maßnahmen-/Schutzplan er-
arbeiten; auf Inanspruchnahme von Hilfen 
hinwirken; Hilfen einleiten oder vermitteln 
(andere Dienste, Kinderschutzexpertinnen 

oder Kinderschutzexperten, Jugendamt)

WICHTIG: Einbeziehung der Erziehungs- 
berechtigten nur, wenn dadurch der  

wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage 
gestellt ist.Weiter laut  

Verfahren im  
institutionellen 
Schutzkonzept

Ende Verfah-
ren Kinder-

schutz 
Bei Bedarf 

weiter 
Unterstützung 

des Kindes 
sowie der 

Familie

Meldung an das Jugendamt 
Wenn Gefahr nicht anders  

abwendbar ist oder weitere  
Bedenken bestehen

Gefahr ist 
abgewendet

Bei 
unterschiedlcher 

Einschätzung und/
oder Konflikten:

Beziehen Sie  
externe Hilfe ein  
(Fachberatung, 

Moderation, 
Supervision)

Bei sexualisierter 
oder häuslicher  

Gewalt eine  
Fachberatungsstelle 

kontaktieren!

Handlungsschritte
bei Anhaltspunkten für 
Kindeswohlgefährdung

Wenn die erste Vermutung einer Kindeswohlgefährdung im Umfeld des Kindes oder in der Schule (z.B. durch Gewalt, sexuellen Missbrauch oder Vernachlässigung) auftritt, kann 
das teils verwirrende Gefühle auslösen. Es kann zu Emotionen wie Stress, Wut, Empörung oder auch Angst oder Hilflosigkeit kommen und zu Fragen wie: “Sind die Anzeichen 
wirklich ausreichend für einen solchen Verdacht?”, “Kann ich meinem Bauchgefühl in so einem sensiblen Vorfall wirklich trauen?”, “Übertreibt die Schülerin oder der Schüler mit 
den eigenen Schilderungen?” So verständlich diese Gefühle auch sind -  wichtig ist vor allem: Kinder benötigen Erwachsene, die ruhig und besonnen agieren.

Wichtig ist, jeder Vermutung bzw. jedem Hinweis überlegt und besonnen nachzugehen und die Situation professionell, ggf. mit fachkundiger Unterstützung zu bewerten. 
Als Grundprinzipien gelten: 1) Informationen sammeln und ordnen – 2) gemeinsam reflektieren, um Objektivität zu erhöhen - 3) Gefährdung professionell einschätzen -  
4) dokumentieren - 5) Daten- und Vertrauensschutz beachten

Die Situationen, die zur Vermutung von Machtmissbrauch, Übergriffen und Gewalt führen, können sehr unterschiedlich sein: Ihnen wurde etwas direkt durch den Schüler/
die Schülerin oder indirekt durch Dritte erzählt; Sie haben etwas einmalig oder öfter selbst beobachtet; ein Kollege/eine Kollegin erzählt Ihnen etwas. Zudem kann Kindes-
wohlgefährdung in unterschiedlichen und teils erschreckenden Formen auftreten – etwa durch sexuelle Gewalt; den Besitz oder die Verbreitung kinderpornographischer 
Inhalte auf Smartphones von Schülerinnen und Schülern; körperliche Übergriffe oder auch durch emotionale Gewalt wie schweres und andauerndes Mobbing.

Formen von Kindeswohlgefährdung

	� Vernachlässigung (Kap. 2.3.1)
	� Körperliche Gewalt (Kap. 2.3.2)
	� Emotionale Gewalt (Kap. 2.3.3)
	� Sexualisierte Gewalt (Kap. 2.3.4)
	� Häusliche Gewalt (Kap. 2.3.5)
	� Digitale Gewalt (Kap. 2.3.6)
	� Kindeswohlgefährdung durch  

anhaltenden Schulabsentismus (Kap. 2.3.7)

Bitte beachten: Im Kinderschutz gibt es verschiedene Fallkonstellationen, die unterschiedliche Verfahren und Maßnahmen benötigen. In der Handreichung sind 
detaillierte Informationen zu den verschiedenen Fallkonstellationen aufgeführt. Das folgende Schema gibt einen Überblick zu Handlungsschritten bei einer Ver-
mutung einer Kindeswohlgefährdung.
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Erfolg der Maßnahmen und Status der Gefährdung prüfen  
Hierfür ggf. erneute Fallberatung einberufen

Mögliche Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung (Kap. 2.5)

	� Sichtbare/körperliche Anhaltspunkte
	� Anhaltspunkte in der Entwicklungssituation
	� Anhaltspunkte für emotionale und soziale Ver-

haltensauffälligkeiten oder -veränderungen
	� Anhaltspunkte im Leistungsbereich
	� Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

bei Schulabsentismus

Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport

Gefahr in Verzug




